
Grundwissen
Gesetzliche Erbfolge

Hat der Verstorbene kein Testament hinterlassen, so 
kommen die gesetzlichen Erben zum Zug, dies sind sein 
etwaiger Ehegatte und seine Verwandten.

Testierfreiheit

Die Regelung der Erbfolge im Gesetz dient nur als Auf-
fanglösung. Vorrang hat der Wille des Erblassers. In sei-
nem Testament kann er frei bestimmen, wer Erbe wird, 
indirekt werden die gesetzlichen Erben dadurch ganz 
oder teilweise enterbt.

Beispiel:

Eine alleinstehende Dame setzt den Kinderschutzbund 
zum Alleinerben ein. Dass dadurch ihre gesetzlichen Er-
ben enterbt werden, muss sie nicht noch extra erwähnen.
Allerdings kann sich der Erblasser auch damit begnü-
gen, einzelne Personen in seinem Testament zu enterben.

Beispiel:

Der Erblasser bestimmt, dass seine Schwester und de-
ren Kinder nicht erben. Diese scheiden somit aus der 
gesetzlichen Erbfolge aus. Erben werden die übrigen 
gesetzlichen Erben.

Soweit der Erblasser kein (gültiges) Testament hinter-
lässt, welches die Erbfolge regelt, kommt es zur gesetz-
lichen Erbfolge, bis hin zum Erbrecht sehr entfernter 
Verwandter.

Ausschlussprinzip

Eine nähere Ordnung schließt die entfernteren Ordnun-
gen komplett aus.

Beispiel:

Ein verwitweter Erblasser hinterlässt einen Sohn und 
zwei Schwestern. Der Sohn gehört zur ersten Ordnung, 
er erbt daher alles, die Schwestern (zweite Ordnung) ha-
ben keinen gesetzlichen Erbteil.

Repräsentationsprinzip

Innerhalb der Ordnungen gilt das Repräsentations-
prinzip, der näher verwandte Erbe repräsentiert seinen 
Stamm.

Beispiel:

Eine Witwe hatte drei Kinder, von dem eines bei ihrem 
Tod bereits verstorben ist. Jedes Kind hat selbst zwei 
Kinder.

Es gibt also drei Stämme. Jeder Stamm erhält ein Drit-
tel. Gesetzliche Erben sind die beiden lebenden Kinder 
mit je einem Drittel (ihre Kinder erhalten nichts), das 
Drittel des Stammes des schon vorverstorbenen Kindes 
verteilt sich auf dessen beide Kinder, die also je zu einem 
Sechstel erben.
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Grundwissen
Pflichtteil

Nach deutschem Recht kann jedermann seine
Erben frei bestimmen. Selbst seinen Ehegatten und
seine Kinder kann er ohne Grund „enterben”, man
spricht von Testierfreiheit.

Eine Grenze aber gibt es: den Pflichtteil.

Der Ehegatte und nahe Angehörige erhalten eine
Mindestbeteiligung am Nachlaß, auch wenn der
Erblasser dies ausdrücklich nicht wünscht. Die Ent-
ziehung dieses Pflichtteils ist nur unter engen Vor-
aussetzungen möglich, bspw. wenn ein Kind seinem
Vater nach dem Leben getrachtet hat.

Der Pflichtteil ist ein Geldanspruch in Höhe der
Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.

Wie setzt man seinen Pflichtteil durch?

Das Nachlaßgericht, welches einen Erbfall abwick -
elt, kümmert sich nicht um die Erfüllung der
Pflichtteilsansprüche. Die Pflichtteilsberechtigten
werden lediglich vom Erbfall und von dem Testa-
ment, das sie enterbt, informiert. Alles weitere
bleibt ihnen überlassen.

Wer seinen Pflichtteil geltend machen will, muß
also zunächst gegen die Erben den Anspruch auf
Auskunft und Wertermittlung erheben, damit er
seinen Pflichtteil berechnen kann. Werden diese
Ansprüche (Auskunft, Wertermittlung und dann
Zahlung) nicht freiwillig erfüllt, so bleibt nur der
Weg der Klage. Zuständig für die Klage ist das all-
gemeine Zivilgericht. Wenn damit zu rechnen ist,
daß der Pflichtteil mehr als 5.000 EUR betragen
wird, so ist das Landgericht zuständig, ansonsten
das Amtsgericht.   

Was sind Pflichtteilsverzicht und
Pflichtteilsanrechnung?

Über den Pflichtteil kommt es oft zum Streit, vor
allem, wenn die Bewertung des Nachlasses
schwierig ist, bspw. bei Immobilien und Betriebs-
vermögen. 

Zudem kann die Auszahlung des Pflichtteils für
die Erben eine schwere Belastung sein, vor allem
wenn der Nachlaß aus Sachwerten besteht. Viele
Erblasser möchten daher noch zu Lebzeiten die-
ses Problem regeln.

Der Königsweg hierfür ist der Pflichtteilsver-
zicht: ein notarieller Vertrag bspw. mit einem
Kind aus erster Ehe, in dem dieses auf den
Pflichtteil beim künftigen Erbfall verzichtet. Da
niemand zum Abschluß eines solchen Vertrages
gezwungen werden kann, fließt meist eine Abfin-
dungszahlung als Gegenleistung.

Zu unterscheiden hiervon ist die Pflichtteilsan-
rechnung. Schenkt der Erblasser dem Pflicht-
teilsberechtigten zu Lebzeiten etwas, so kann er
hiermit die Erklärung verbinden, daß sich der
Beschenkte den Wert dieses Geschenkes auf
einen etwaigen künftigen Pflichtteil anrechnen
lassen muß. Aber: Diese Anrechnungserklärung
muß spätestens bei Ausführung der Schenkung
gemacht werden, später ist sie nicht mehr wirk-
sam, insbesondere kann sie im Testament nicht
nachgeholt werden. Vorsorglich sollte bei größe-
ren Geschenken stets eine Pflichtteilsanrechnung
erklärt werden. Hierfür gibt es keine besondere
Form, aus Beweisgründen sollte sie schriftlich
geschehen.  
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Das Erbrecht des Ehegatten

War der Erblasser bei seinem Tod verheiratet, so ermit-
telt sich die gesetzliche Erbfolge in zwei Schritten:

1. Zunächst ist die Erbquote des überlebenden Ehe- 
 gatten zu ermitteln.

2. Das restliche Erbe teilen sich die Verwandten.

Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten hängt vom Gü-
terstand ab. Folgende Güterstände gibt es u. a.:

- Zugewinngemeinschaft:
 Dies ist der Normalfall, wenn die Ehegatten nicht  
 durch Ehevertrag etwas anderes geregelt haben.

- Gütertrennung:
 Hierfür bedarf es eines notariellen Ehevertrages.

- Gütergemeinschaft:
 Auch hierfür muss ein notarieller Ehevertrag ge- 
 schlossen werden.

Es ist eine weitverbreitete Fehlvorstellung, dass bei kin-
derlosen Ehepaaren der andere stets allein erbt! Meist 
gibt es Verwandte aus der zweiten Ordnung, die dann 
neben dem Ehegatten erben.

Die Höhe des Erbrechts des Ehegatten

Im häufigsten Fall – der Zugewinngemeinschaft – erbt 
der Ehegatte:

neben Verwandten der ersten Ordnung 1/2

neben Verwandten der zweiten Ordnung 3/4

neben Verwandten der dritten und entfernteren Ordnun-
gen 1/1

Ausnahme:
Es leben noch Großeltern des Verstorbenen, dann erhal-
ten diese nach komplizierten Regeln einen Anteil von 
bis zu 1/4.

Bei Gütertrennung und Gütergemeinschaft ist der An-
teil des Ehegatten in der Regel um 1/4 niedriger

Das Erbrecht der Verwandten

Das Gesetz teilt die Verwandten in Ordnungen ein:

Die erste Ordnung bilden die Abkömmlinge des Erblas-
sers, also seine Kinder, Enkel, Urenkel etc.

Die zweite Ordnung bilden die Eltern des Erblassers 
und deren Abkömmlinge, also seine Geschwister, Neffen, 
Nichten, Großneffen, Großnichten etc.

Die dritte Ordnung bilden die Großeltern des Erblassers 
und deren Abkömmlinge.

Die vierte Ordnung des Erblassers bilden die Urgroß-
eltern und deren Abkömmlinge.

Dies geht dann mit der fünften, sechsten Ordnung etc. 
weiter.

Der oft gehörte Satz „Ich habe keine Erben“ ist daher 
juristisch nicht richtig. Jedermann hat Erben, es kann 
nur sein, dass er sie nicht einmal kennt oder dass sie 
nach dem Erbfall schwer oder gar nicht auffindbar sind 
(dann erbt schlussendlich der Staat).


